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 Veröffentlicht am 07.04.1997

Rechtssatz

Macht der Beschuldigte im Rahmen des Einspruchs gegen die Strafverfügung durch Vorlage eines polnischen

Führerscheines einen Lenker namhaft und war dieser auch tatsächlich der Lenker, so reicht das nicht aus, weil der

Beschuldigte dennoch verp1ichtet gewesen wäre, auf die ihm zugegangene Au3orderung zur Bekanntgabe des

Fahrzeuglenkers eine Lenkerauskunft zu erteilen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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